
Frau Glase (CDU/DA):

Ich beantrage wiederum die zusätzliche Überweisung in den 
Ausschuß Wirtschaftliche Zusammenarbeit im Hinblick auf Zi
vildienstleistende als Entwicklungshelfer.

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Ich wollte zunächst die Überweisungsvorschlä
ge des Präsidiums vorlesen: zur Federführung an den Ausschuß 
für Jugend und Sport und zur Mitberatung an die Ausschüsse 
für Abrüstungund Verteidigung und für Arbeit und Soziales.

Können wir zunächst darüber abstimmen? Wer diesen Über
weisungsvorschlägen zustimmt, den bitte ich um das Handzei
chen. - Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der 
Stimme? - Bei einer Stimmenthaltung ist es so beschlossen.

Zusätzlich war der Antrag gestellt, es dem Ausschuß für wirt
schaftliche Zusammenarbeit zu überweisen. Wer diesem Über
weisungsvorschlag zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen.
- Danke schön. Wer ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme?
- Bei einigen Stimmenthaltungen ist das dann auch so beschlos
sen.

Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 8:

Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Gesetz über die Inkraftsetzung des Gesetzes zur Ordnung 
des Handwerks - Handwerksordnung - der Bundesrepu
blik Deutschland in der Deutschen Demokratischen Repu
blik
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 96 a).

Ich bitte den Vertreter des Wirtschaftsausschusses, den Abge
ordneten Creter, das Wort zur Berichterstattung zu nehmen.

Creter, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Seit Oktober 1989 
vollzieht sich im Handwerk der DDR bereits der Prozeß der Um
gestaltung nach den Grundsätzen der Handwerksordnung der 
Bundesrepublik Deutschland. Mit den ersten freien und gehei
men Wahlen im Handwerk wurden die Vorstände der Hand
werkskammer gewählt, Kreishandwerkerschaften und Innun
gen gebildet. Die Einbringung dieses Gesetzentwurfes bestätigt 
also die bereits in Gang gekommene Entwicklung.

Das Handwerksgesetz wird vom Wirtschaftsausschuß voll in
haltlich bestätigt.

Der Wirtschaftsausschuß empfiehlt Ihnen aber folgende zwei 
Änderungen zur Beschlußfassung:

1. Im §4 wird der Absatz 5 neu eingefügt. Der §7 Absatz 7 ist 
ersatzlos zu streichen.

2. Im § 6 werden die Absätze 6 und 7 neu eingefügt. Der Ab
satz 6: In der Anlage b ist unter III, Gruppe der Holzgewerbe, lau
fende Nummer 15 der bezeichnete Beruf Holzleitermacher zu 
streichen und in der Anlage a III, Gruppe der Holzgewerbe als 
laufende Nummer 64a Holzleitermacher entsprechend zu ergän
zen. Der Absatz 7: In der Anlage a VI, Gruppe der Gewerbe für 
Gesundheit und Körperpflege sowie der chemischen und Reini
gungsgewerbe wird unter der laufenden Nummer 95a der Beruf 
Kosmetiker eingetragen. In der Anlage a VII, Gruppe der Glas-, 
Papier- und keramischen sowie sonstigen Gewerbe wird unter 
der laufenden Nummer 126 Schädlingsbekämpfer eingetragen. 
Wir begründen dies wie folgt:

Für alle drei Berufsbilder sind die Grundlagen der Meisterprü
fungsordnung vorhanden. Für die Berufe des Kosmetikers und 
des Schädlingsbekämpfers ist aus medizinischer und hygieni
scher Sicht eine solide fachliche Ausbildung erforderlich und 
seit Jahren in der DDR gewährleistet.

Zum Beruf des Schädlingsbekämpfers sollte speziell noch ge
sagt werden, daß auch Schädlingsbekämpfer oder Betriebe der 
Schädlingbekämpfung aus der Bundesrepublik das in der DDR 
mit gutem Erfolg praktizierte bisher setzlich geregelte Ver
fahren begrüßen und übernehmen möchten.

Meine Damen und Herren! Der Wirtschaftsausschuß emp
fiehlt Ihnen dieses Gesetz zur Beschlußfassung. - Danke.

(Beifall bei DSU, CDU/DA und DBD/DFD)

Stellvertreter der Präsidentin Dr. Höppner:

Danke schön. Wortmeldungen lieget uns dazu nicht vor. Wir 
können jetzt abstimmen über den vom Ministerrat eingebrach- 
ten Gesetzentwurf über die Inkraftsetzung des Gesetzes zur 
Ordnung des Handwerks der Bundesrepublik Deutschland in 
der Deutschen Demokratischen Republik. Die Beschlußfassung 
steht in Drucksache Nr. 96 a.

Wer dieser Beschlußempfehlung und damit dem Gesetz in 
2. Lesung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. 
- Danke schön. Wer ist dagegen? - Keiner. Wer enthält sich der 
Stimme? - Bei vier Stimmenthaltungen ist das so beschlossen.

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9:

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Bauwesen, 
Städtebau und Wohnungswirtschaft
Gesetz über die Inkraftsetzung des Gesetzes über das 
Schornsteinfegerwesen (Schornsteinfegergesetz) der 
Bundesrepublik Deutschland in der Deutschen Demokra
tischen Republik 
(2. Lesung)
(Drucksache Nr. 95 a)

Das Wort zur Berichterstattung hat der Vertreter des Aus
schusses für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirtschaft, 
der Abgeordnete Gomolka.

Dr. Gomolka, Berichterstatter des Ausschusses für Bauwe
sen, Städtebau und Wohnungswirtschaft:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Begegnung 
mit einem Schornsteinfeger wird meist als gutes Omen gewer
tet. Ich hoffe, daß Sie auch dem vorliegenden Gesetzentwurf 
wohlwollend gegenüberstehen.

Kompetente Vertreter dieses Handwerks haben sowohl an der 
Erarbeitung als auch an der Beratung des Gesetzes im Ausschuß 
mitgewirkt. Mit der Einführung wird ein unbefriedigender Zu
stand beendet. Bisher galt die vierte Durchführungsbestim
mung zur Verordnung über die Regelung der Gewerbetätigkeit 
in der privaten Wirtschaft. Damit konnten weder die künftig not
wendigen Angleichungen gewährleistet werden, noch wurde 
diese Durchführungsbestimmung den zunehmenden fachlichen 
Anforderungen gerecht.

Der Ausschuß für Bauwesen, Städtebau und Wohnungswirt
schaft schlägt Ihnen lediglich zwei geringfügige Änderungen 
vor. Zum ersten wurde eingefügt, daß an Stelle der im Schorn
steinfegergesetz der Bundesrepublik verwendeten Aufgabenzu
ordnungen und Fachbegriffe die entsprechenden Institutionen 
und Bezeichnungen der DDR aufzuführen sind.

Zum zweiten: Im Schornsteinfegergesetz der Bundesrepublik 
sind im § 4 Abs. 2 Modalitäten der Bewerbung geregelt. An Stelle 
des Begriffes „deutsche Staatsangehörige“ soll hier der Begriff 
„Bürger“ eingesetzt werden. Das ist sicher mehr als nur eine Äu
ßerlichkeit und dürfte auch die Bemühungen des Verbandes er
leichtern, in die europäische Union der Schornsteinfeger aufge
nommen zu werden.

Mit der Einführung des Schornsteinfegergesetzes der Bun
desrepublik Deutschland werden Voraussetzungen geschaffen, 
um den wachsenden Aufgaben dieses Handwerks gerecht zu
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